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Geschäftszahl: 2023-0.540.841 Wien, 24. Juli 2023 

ÖBB-Strecke 8067 

Bleiburg – Innichen  

Pusarnitz (E) – Villach Hbf (A) 

 

Umbau Bahnhof Rothenthurn km 191,300 – 193,00 

Antrag auf eisenbahnrechtliche Baugenehmigung sowie wasserrechtliche Bewilligung 

 

 

KUNDMACHUNG 

 

Die ÖBB-Infrastruktur AG hat mit Antrag vom 11.07.2023 beim Bundesministerium für 

Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie um Erteilung der 

eisenbahnrechtlichen Baugenehmigung gemäß §§ 31ff Eisenbahngesetz 1957 (EisbG) iVm 

§ 127 Abs 1 lit b Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG) für das im Betreff genannte Bauvorhaben 

angesucht. 

 

Der Bf. Rothenthurn ist ein dreigleisiger Unterwegsbahnhof zwischen Spittal und Villach und 

verfügt über einen Randbahnsteig, welcher in der Betriebsabwicklung ein oftmaliges Kreuzen 

der Trasse erfordert und somit Betriebseinschränkungen einhergehen.  

 

Die ÖBB-Infrastruktur AG beabsichtigt den Umbau des Bf. Rothenthurn im Zuge der 

Attraktivierung der Verkehrsstationen und der Fahrzeitverkürzung zwischen  

Bf Spittal-Millstätter See und Villach Hbf.  

 

Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen die Errichtung einer 4. Gleisachse im Bahnhofsbereich, 

die Errichtung einer zusätzlichen Weichenverbindung Richtung Spittal/Millstätter See (inklusive 

der Errichtung der Kabelwege sowie die Anpassung der Sicherungstechnik) zur Vermeidung vom 

Auskreuzen zwischen Personenfern- und Nahverkehr.  
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Weiters umfasst das Vorhaben die Errichtung eines zweiten Randbahnsteiges bei Gleis 4 für den 

Seitenrichtigen Halt des Personennahverkehrs ohne Behinderung des Personenfernverkehrs.  

 

Das Gleis 2 wird zusätzlich auf einer Länge von ca 360m verschwenkt, um den erforderlichen 

Gleisabstand zwischen Gleis 1 und Gleis 2 erreichen und die bestehende Eisenbahnbrücke über 

den Schwarzenbach wird im Zuge der Gleisverschwenkung erneuert. 

 

Ergänzend wird eine Personenunterführung zur schienenfreien Erschließung des neuen 

Randbahnsteiges errichtet und die Geschwindigkeit der durchgehenden Hauptgleise soll im 

Zuge des Vorhabens auf Vmax = 160 km/h angehoben werden.  

 

Zeit und Ort der Einsichtnahme: 

 

In den Antrag und die weiteren Projektunterlagen kann in der Zeit von 25.07.2023 bis 

22.08.2023 bei nachfolgenden Stellen während der Amtsstunden Einsicht genommen werden: 

 

⎯ Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 

Technologie, Abteilung IV/E2 – Oberste Eisenbahnbehörde, Radetzkystraße 2, 1030 Wien, 

nach vorheriger telefonischer Anmeldung (+43 1 71162 652618), zu den 

Amtsstunden/Parteienverkehr: Montag bis Donnerstag von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr, Freitag 

von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

 

sowie am 

 

⎯ Gemeindeamt Spittal an der Drau, Burgplatz 5, 9800 Spittal an der Drau. Ort und Zeit der 

Einsichtnahme sind an dortiger Stelle zu erfragen (+43 (0) 4762/ 56 50). 

 

Ort, Zeit und Ablauf der mündlichen Verhandlung: 

 

Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technolo-

gie beraumt als Oberste Eisenbahnbaubehörde eine mündliche Verhandlung gemäß §§ 40 – 44 

AVG 1991 über og Antrag der ÖBB-Infrastruktur AG für 

 

Dienstag, den 29.08.2023, Beginn 09.00 Uhr 

 

im Kulturhaus Rothenthurn, 9701 Rothenthurn 67 an. 

 

Gegenstand der mündlichen Verhandlung ist der Antrag der ÖBB-Infrastruktur AG auf Erteilung 

der eisenbahnrechtlichen Baugenehmigung gemäß §§ 31 ff (EisbG) iVm  

§ 127 Abs 1 lit b WRG. 

 

Für die mündliche Verhandlung wird im Sinne einer verfahrensökonomischen Vorgangsweise 

nachstehender Verhandlungsablauf festgelegt: 

 

Dienstag, 29.08.2023, 09.00 Uhr: 

Darlegung des Verhandlungsgegenstandes und allgemeine Projektvorstellung des gesamten 

Bauvorhabens, die Erörterung allgemeiner Fragen und die Festlegung der weiteren einzelnen 

Verfahrensschritte unter Beiziehung von Sachverständigen sowie allgemeine 

Parteienvorbringen. 
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Ab ca. 09:30 Uhr: 

Konkrete Behandlung des Bauvorhabens einschließlich der Parteien- und Beteiligtenvorbringen. 

 

Alle Parteien und Beteiligten werden hiermit eingeladen, sofern sie beabsichtigen etwas 

vorzubringen, zur Verhandlung persönlich zu erscheinen oder einen mit der Sachlage vertrauten 

und zur Abgabe endgültiger Erklärungen schriftlich bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. 

Die Erklärung von Vorbehalten vermag die Amtshandlung nicht zu verzögern. 

 

Verhandlungsleiterin ist Mag. Ute Pipp. 

 

Hinweise: 

 

Einwendungen sind an das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 

Innovation und Technologie, Abteilung IV/E2 – Oberste Eisenbahnbehörde, Radetzkystraße 2, 

1030 Wien zu richten. Es besteht auch die Möglichkeit, schriftlich Einwendungen per E-Mail 

(e2@bmk.gv.at) zu übermitteln. Bitte beachten Sie jedoch, dass der Absender die mit jeder 

Übermittlungsart verbundenen Risiken (zB Übertragungsfehler, Verlust des Schriftstückes) 

trägt.  

 

Die rechtzeitige Verständigung und Kundmachung – durch Anschlag an der Amtstafel und im 

Internet auf der Website der Behörde – hat zur Folge, dass gemäß § 42 AVG Personen ihre 

Stellung als Partei verlieren, soweit sie nicht spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung 

bei der Behörde oder während der Verhandlung Einwendungen erheben.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verhandlung – abgesehen von der persönlichen 

Verständigung der bekannten Beteiligten – auch durch Anschlag an der Amtstafel der Gemeinde 

Spittal an der Drau kundgemacht wird.  

 

Diese Kundmachung ergeht per RSb an:  
 

1. ÖBB-Infrastruktur AG  
Praterstern 3, 1020 Wien 
 
vorab per E-Mail an: gerald.zwittnig@oebb.at, gerald.sattlegger@oebb.at, 
elisabeth.gruber@oebb.at, 

 
− mit dem Ersuchen, zur Verhandlung eine Schreibkraft samt EDV-Ausstattung 

beizustellen;  

− mit dem Ersuchen, die für die Verhandlung erforderlichen Unterlagen 
bereitzuhalten und für die Anwesenheit der Gutachter gemäß § 31a EisbG Sorge 
zu tragen;  

− mit dem Ersuchen der Entsendung eines mit den technischen Einzelheiten des 
Projektes vertrauten Vertreters der Antragstellerin zur Verhandlung;  

2. Bürgermeister der Stadtgemeinde Spittal an der Drau 

Gemeindeamt Spittal an der Drau 

Burgplatz 5, 9800 Spittal/Drau 

 

vorab per E-Mail an: stadt.spittal@spittal-drau.at, 
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dreifach, zur umgehenden ortsüblichen Verlautbarung der Kundmachung und 
Auflage des beigeschlossenen Bauentwurfs (Parie C) zur allgemeinen Einsicht bis 
inklusive 22.08.2023; die beifolgenden Kundmachungsgleichstücke dienen der 
Verständigung etwaiger anderer, hier nicht bekannter oder nicht unmittelbar 
verständigter Anrainer, allenfalls betroffener Einbautenträger sowie durch das ggst 
Bauvorhaben berührter Grundeigentümer bzw Berechtigter.  
 
Die erfolgte Verständigung ist von den Beteiligten unter Beisetzung des 

Verständigungsdatums auf der Rückseite der Kundmachungsgleichstücke zu 

bestätigen; es ergeht die Einladung, einen informierten und zur Abgabe von 

Erklärungen bevollmächtigten Vertreter zur Verhandlung zu entsenden; die mit dem 

Anschlag- und Abnahmevermerk versehene Kundmachung und das Gleichstück, mit 

dem allenfalls weitere Anrainer, Einbautenträger sowie durch das ggst Bauvorhaben 

berührte Grundeigentümer bzw Berechtigte verständigt werden, sowie der 

Bauentwurf sind am Verhandlungstag dem Verhandlungstag der Verhandlungsleiterin 

zu übergeben; allfällige Verlautbarungs- oder Zustellmängel, welche die Nichtigkeit 

des Verfahrens zur Folge haben können, sind der Behörde rechtzeitig bekannt zu 

geben. 

 

sowie als Partei des Verfahren gem § 31e EisbG 1957 idgF als öffentliches Gut; 

3. Landeshauptmann von Kärnten 

Amt der Kärntner Landesregierung 

p.A. Abteilung 12 – Wasserwirtschaft 

Flatschacher Straße 70, 9021 Klagenfurt am Wörthersee 

 

vorab per E-Mail an: abt12.siedlungswasserwirtschaft@ktn.gv.at, 

 

als wasserwirtschaftliches Planungsorgan; 

4. Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau 

zH: Mag. Hiero Berner 

Tiroler Straße 16, 9800 Spittal an der Drau 

 

vorab per E-Mail an: post.bhsp@ktn.gv.at, hiero.berner@ktn.gv.at, 

 

als wasserwirtschaftliches Kommissionsmitglied mit dem Ersuchen, zur Verhandlung 

iSd § 127 Abs 1 Lit b WRG einen Vertreter der Wasserrechtsbehörde zu entsenden; 

5. Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft 

BMAW-A-II/C/11 –Verkehrsarbeitsinspektorat Schienenbahnen 

Stubenring 1, 1010 Wien 

 

vorab per E-Mail an: ii11@bmaw.gv.at, 

 

unter Beischluss des Bauentwurfs (Parie A); 

6. Sattlegger Karin 

Olsach 17, 9701 Rothenthurn 

7. Amentisch Mario 

Rothenthurn 90, 9701 Rothenthurn 
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8. Amentisch Nina 

Rothenthurn 90, 9701 Rothenthurn 

9. Amentisch Robin 

Rothenthurn 90, 9701 Rothenthurn 

10. Gülay Faruk 

Rothenthurn 11, 9701 Rothenthurn 

11. Kaßmannhuber Josef 

Olsach 12, 9701 Rothenthurn 

12. Schöndorfer Birgit 

Rothenthurn 14, 9701 Rothenthurn 

13. Sommeregger Johann 

Johann-Strauß-Straße 9, 9800 Spittal/Drau 

14. Steinbrugger Johann 

Molzbichl 14, 9701 Rothenthurn 

15. Lesacher Gertrud 

Olsach 10, 9701 Rothenthurn 

16. Piwonka Reinhard 

Baldersdorf 1, 9800 Spittal/Drau 

17. Brunner Rudolf 

Rothenthurn 18, 9701 Rothenthurn 

18. Frohner Johann 

Molzbichl 29, 9701 Rothenthurn 

19. Pichler Konrad 

Ullrich von Cilli-Straße 23, 9800 Spittal/Drau 

20. Egarter-Olsacher Ines 

Olsach 6, 9701 Rothenthurn 

21. Egarter Tino 

Olsach 6, 9701 Rothenthurn 

22. Kleindienst Josef 

Olsach 11, 9701 Rothenthurn 

23. Zimmermann Josip 

Gradiscanska 2, HR-10000, Kroatien, Zagreb 

24. Wegscheider Peter 

Rothenthurn 17a, 9701 Rothenthurn 

25. Dorfer Willibald 

Rothenthurn 16, 9701 Rothenthurn 

26. Pibernig Thomas 

Rothenthurn 16, 9701 Rothenthurn 

27. Seeber Heinz 

Rothenthurn 24, 9701 Rothenthurn 
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28. Seeber Rene 

Rothenthurn 24, 9701 Rothenthurn 

29. Olsacher Irmgard Maria 

Rothenthurn 30, 9701 Rothenthurn 

30. Schneeweiss Martin 

Trattenweg 3, 9722 Gummern 

31. Viel-Platz Garagen OG 

Aichforst 2, 9701 Rothenthurn 

32. Raiffeisen-Lagerhaus Spittal-Millstättersee reg. Genossenschaft mbH 

Koschatstraße 35, 9800 Spittal/Drau 

33. Schützer Fritz 

Rothenthurn 23, 0701 Rothenthurn 

34. ABC Auto Bedarf Center GmbH 

Drautalstraße 14, 9710 Neu Feffernitz 

35. Haslacher Harald 

Rothenthurn 23, 9701 Rothenthurn 

36. Haslacher Christine 

Rothenthurn 23, 9701 Rothenthurn 

37. Raiffeisen-Bezirksbank Spittal/Drau GmbH 

Burgplatz 2, 9800 Spittal/Drau 

38. Emberger Sandro Emanuel 

Rothenthurn 63, 9701 Rothenthurn 

39. Diex Margit 

Rothenthurn 72, 9701 Rothenthurn 

40. Allmayer Werner 

Fridtjof-Nansenstraße 3, 9800 Spittal/Drau 

41. Steinwender Christoph 

Rothenthurn 3, 9701 Rothenthurn 

42. KS Immobilienverwaltungsges.m.b.H. 

Herrgottwiesgasse 125, 8020 Graz 

43. Römisch-Katholische Pfarrkirche St. Tiburtius zu Molzbichl 

Molzbichl 6, 9701 Rothenthurn 

44. Ebner Hermann 

Baldersdorf 13, 9800 Spittal/Drau 

45. Golker Peter Alois 

Molzbichl 14, 9701 Rothenthurn 

46. Görtschacher Herbert 

Molzbichl 1, 9701 Rothenthurn 

47. Brunner Jakob 

Molzbichl 4, 9701 Rothenthurn 
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48. Brunner Johann 

Molzbichl 45, 9701 Rothenthurn 

49. Brunner Peter 

Molzbichl 4, 9701 Rothenthurn 

50. Republik Österreich – Öffentliches Wassergut  

Amt der Kärntner Landesregierung – Abteilung 8 

Mießtalerstraße 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee 

51. Brandstätter Elsa 

Rothenthurn 27, 9701 Rothenthurn 

52. Vogt Hildegard 

Aichholzstraße 46, 9751 Sachsenburg 

53. Zusätzliche Kundmachung in geeigneter Form:  
 
Abteilung I/ Präsidium 2 (im Hause):  
petra.grasel@bmk.gv.at, andrea.loreth@bmk.gv.at  
 
mit dem Ersuchen, die Kundmachung samt Antrag der ÖBB-Infrastruktur AG 
vom 11.07.2023 und Gutachten gemäß § 31a EisbG, der Arsenal Railway Certi-
fication GmbH vom 21.06.2023 auf der Website der Behörde 
(https://www.bmk.gv.at/themen/verkehr/eisenbahn/verfahren.html) unter dem 
Titel „Umbau Bahnhof Rothenthurn“ von 25.07.2023 bis einschließlich 
22.08.2023 zu veröffentlichen.  

 

 

 

 

 

 

Für die Bundesministerin: 

Mag. Dr. Erich Neumeister, LL.M. 
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